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►AKTUELL: STEUERN UND INFLATION

In zahlreichen Feldern politischen Handelns werden 
die Folgen der Inflation einseitig großen Gruppen 
von Bürgern auferlegt, während der Staat davon 
profitiert. Wenn z. B. das geldpolitische Handeln 
von Zentralbanken zu Zinssätzen unterhalb der In-
flationsrate führt, fällt es Bürgern schwer, ihr Ver-
mögen zu erhalten, während Staaten glauben, dass 
ihre Haushalte als vernünftig anzusehen seien, wenn 
Zinslasten temporär als Kalkulationsfaktor wegfal-
len. Fiskalisch wird bei zahlreichen Einkunftsarten 
die Alterung von Ressourcen berücksichtigt, z. B. 
durch Altersvorsorgeaufwendungen oder durch Ab-
schreibungen des abnutzbaren Anlagevermögens. 
Bei Zinseinkünften wird hingegen nicht der Realzins 
besteuert, sondern der Nominalzins, so dass die 
Einkommensteuer insoweit die Substanz besteuert. 
Positiv zu vermerken ist, dass das Thema Inflation 
und Steuern zumindest gelegentlich den Bundestag 
beschäftigt. So hat die Bundesregierung in Form des 

dritten Steuerprogressionsberichts vom 09.11.2018 
über die Wirkung der kalten Progression im Ein-
kommensteuertarif für die Jahre 2018 und 2019 be-
richtet und gesetzgeberisches Handeln durch Ver-
schiebung der Tarifeckwerte angekündigt. Gleicher-
maßen konsequent erscheint das Handeln allerdings 
nicht immer. So hatte die FDP-Fraktion in einer klei-
nen Anfrage einkommensteuerliche Pauschalbeträ-
gen im Zeitablauf thematisiert. In der Antwort da-
rauf vom 15.10.2018 hat die Bundesregierung einer 
automatischen Anpassung solcher Pauschalen eine 
Absage erteilt. Zahlreiche Pauschalen sind aber seit 
bis zu 43 Jahren (Behinderten-Pauschbeträge) kon-
stant, obwohl sie z. T. gravierend wirken. 
Aus meiner Sicht ist es gesetzgeberisch nicht der 
richtige Weg, die Inflation insbesondere in einer 
Niedrigzinsphase als fiskalischen Mitnahmeeffekt 
einzusetzen. Hier sollte der Gesetzgeber explizit re-
geln, wo und wofür er den Bürger belasten möchte. 

►FÄLLIGKEITSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG DEZEMBER 2018 UND JANUAR 2019 
 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag1 10.12.2018 10.01.2019 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.12.2018 – 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.12.2018 – 

Umsatzsteuer2 10.12.2018 10.01.2019 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 13.12.2018 14.01.2019 

Gewerbesteuer – – 

Grundsteuer – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 – – 

Sozialversicherung4 21.12.2018 29.01.2019 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an Anteilseigner an das zu-
ständige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende (bei Dau-

erfristverlängerung einen Monat später) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 

dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Die Schonfrist endet damit entsprechend früher. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

4 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vor-
gezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitli-
cher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige Einzugs-
stelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage 
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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►KINDER 

Von den Eltern als Unterhaltsleistung getragene 
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge des 
Kindes 
Eltern können Beiträge zur Basiskrankenversiche-
rung und zur gesetzlichen Pflegeversicherung ihrer 
Kinder als Sonderausgaben absetzen, wenn sie diese 
selbst getragen haben. Die Beiträge müssen tatsäch-
lich angefallen und von der Unterhaltspflicht erfasst 
sein. Erstatten die Eltern ihrem Kind die von dessen 
Arbeitgeber einbehaltenen Versicherungsbeiträge, 
kann das Teil ihrer Unterhaltsverpflichtung sein. 
Damit können sie diese Zahlungen als Sonderausga-
ben geltend machen. 
Ein Auszubildender wohnte während der Ausbil-
dung bei seinen Eltern. Im Rahmen seines Ausbil-
dungsverhältnisses behielt der Arbeitgeber von der 
Ausbildungsvergütung Beiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung ein. Wegen der geringen Höhe 
seines Einkommens wirkten sich diese jedoch bei 
ihm steuerlich nicht aus. Daher machten die Eltern 
die Beiträge als Sonderausgaben im Rahmen ihrer 
eigenen Einkommensteuererklärung geltend. 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass in diesem Fall 
die Abziehbarkeit der Beiträge daran scheiterte, dass 
die Eltern lediglich Naturalunterhalt leisteten, indem 
der Sohn bei ihnen kostenfrei wohnte. Damit erstat-
teten sie dem Sohn die Versicherungsbeiträge jedoch 
nicht und trugen sie daher nicht selbst. 

►GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER/VERMIETER 

Mieter muss unrenoviert übernommene Wohnung 
bei Auszug nicht streichen 
Mieter müssen bei Auszug keine Renovierungsarbei-
ten übernehmen, wenn sie die Wohnung unrenoviert 
übernommen haben. Das gilt auch dann, wenn im 
vorformulierten Mietvertrag etwas anderes verein-
bart wurde. 
Im entschiedenen Fall war einem Mieter die Woh-
nung bei Mietbeginn in unrenoviertem Zustand und 
mit Gebrauchsspuren des Vormieters übergeben 
worden. Mieter und Vormieter hatten vereinbart, 
dass der Mieter die erforderlichen Schönheitsrepara-
turen durchführt. Am Ende des Mietverhältnisses 
nahm er die entsprechenden Arbeiten vor, die der 
Vermieter jedoch aufgrund mangelhafter Ausfüh-
rung durch einen Malerbetrieb nacharbeiten ließ. 
Der Mieter verweigerte die Zahlung der hierdurch 
entstandenen Malerkosten. 
Der Bundesgerichtshof entschied, dass eine formu-
larmäßige Abwälzung der nach der gesetzlichen Re-
gelung dem Vermieter obliegenden Schönheitsrepa-
raturen unwirksam ist, wenn der Vermieter dem 
Mieter eine nicht renovierte Wohnung übergibt und 
ihn gleichzeitig durch Formularklausel zur Vornah-

me laufender Schönheitsreparaturen verpflichtet, 
ohne ihm dafür einen angemessenen Ausgleich zu 
gewähren. Eine solche Klausel ist auch dann un-
wirksam, wenn der Mieter sich in einer Vereinba-
rung mit dem Vormieter verpflichtet hat, Renovie-
rungsarbeiten in der Wohnung vorzunehmen. Die 
Vereinbarung ist auf die beteiligten Parteien be-
schränkt. Sie hat keinen Einfluss auf die Wirksam-
keit der im Mietvertrag enthaltenen Verpflichtungen. 

►ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Nachträgliche Zusammenveranlagung für gleich-
geschlechtliche Ehepaare 
Das Finanzgericht Hamburg hat entschieden, dass 
Ehepartner, die ihre Lebenspartnerschaft in eine Ehe 
umgewandelt haben, die Zusammenveranlagung zur 
Einkommensteuer auch für bereits bestandskräftig 
einzelveranlagte Jahre beantragen können. 
Im Urteilsfall hatten zwei Partner im Jahr 2001 eine 
Lebenspartnerschaft begründet. Nach Inkrafttreten 
des Eheöffnungsgesetzes im Oktober 2017 wandel-
ten sie die Partnerschaft in eine Ehe um. Obwohl 
beide Partner ab 2001 bis 2012 bereits mit bestands-
kräftigen Steuerbescheiden jeweils einzeln zur Ein-
kommensteuer veranlagt worden waren, beantrag-
ten sie die Zusammenveranlagung ab 2001. Das Fi-
nanzgericht stimmte dem Antrag zu. 
Steuerbescheide können geändert werden, soweit ein 
Ereignis eintritt, das steuerliche Wirkung für die 
Vergangenheit hat (sog. rückwirkendes Ereignis). 
Das Finanzgericht ist der Auffassung, dass das Ehe-
öffnungsgesetz als außersteuerliches Gesetz ein 
rückwirkendes Ereignis ist, das dazu berechtigt, be-
reits bestandskräftige Einkommensteuerbescheide 
zu ändern. Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden. 
Hinweis: Es ist die vierjährige Festsetzungsfrist zu 
beachten. Sie beginnt in Fällen rückwirkender Ereig-
nisse mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem das Er-
eignis eintritt, hier also mit Ablauf des Jahrs 2017. 

Prämienzahlungen der gesetzlichen Krankenkas-
sen mindern Sonderausgabenabzug 
Prämienzahlungen durch eine gesetzliche Kranken-
kasse mindern die als Sonderausgaben abziehbaren 
Krankenversicherungsbeiträge. Dies gilt jedenfalls 
dann, wenn solche Prämien ihre Grundlagen in ei-
nem Wahltarif haben. 
In dem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall 
hatte der Versicherte einen Tarif mit Selbstbehalt 
gewählt. Die Versicherung zahlte eine Prämie von 
450 €. Eine solche Prämienzahlung ist eine Beitrags-
rückerstattung, die die Vorsorgeaufwendungen 
mindert. Diese Prämie mindert die wirtschaftliche 
Belastung des Versicherten und hat damit Einfluss 
auf den Sonderausgabenabzug. 
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Anders sind Bonusleistungen zu beurteilen, die die 
gesetzlichen Krankenkassen ihren Mitgliedern für 
ein gesundheitsbewusstes Verhalten gewähren. Die-
se mindern die als Sonderausgaben abziehbaren 
Krankenversicherungsbeiträge nicht. 

►UMSATZSTEUER 

Kein Vorsteuerabzug aus Gebäudeabrisskosten 
bei unklarer künftiger Verwendung des Grund-
stücks 
Auch wenn ein Grundstück umsatzsteuerpflichtig 
vermietet wurde, sind Gebäudeabriss- und Entsor-
gungskosten nicht (mehr) Bestandteil der umsatz-
steuerpflichtigen Vermietung. Die im Zusammen-
hang mit den Gebäudeabriss- und Entsorgungskos-
ten in Rechnung gestellte Umsatzsteuer ist deshalb 
nur dann als Vorsteuer abzugsfähig, wenn im Zeit-
punkt des Gebäudeabrisses aufgrund objektiver An-
haltspunkte feststeht, dass das Grundstück auch zu-
künftig umsatzsteuerpflichtig genutzt werden soll. 
Diese Absicht muss der Unternehmer nachweisen. 
Dies kann z. B. durch Vermietungsinserate für eine 
umsatzsteuerpflichtige Vermietung, Verkaufsange-
bote mit Umsatzsteuer oder entsprechend konkreti-
sierte Maklerbeauftragungen geschehen. 

Gesetzliche Regelung zur Umsatzsteuer bei Gut-
scheinen ab 2019 
Im Jahressteuergesetz 2018 („Gesetz zur Vermei-
dung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit 
Waren im Internet und zur Änderung weiterer steu-
erlicher Vorschriften“) wird auch die Umsatzsteuer 
aus dem Verkauf von Gutscheinen geregelt, die nach 
dem 31.12.2018 ausgestellt werden. Dabei über-
nimmt die Neuregelung im Wesentlichen die bishe-
rige Handhabung. Nach dem Gesetzentwurf soll 
allerdings zwischen Einzweckgutscheinen und 
Mehrzweckgutscheinen unterschieden werden. 
Ein Mehrzweckgutschein ist ein Wertgutschein, der 
über einen bestimmten Betrag lautet und nicht auf 
ein Produkt beschränkt ist. Hier soll die Umsatz-
steuer erst bei Einlösung des Gutscheins entstehen. 
Anders ist dies bei einem Einzweckgutschein, der 
für eine bestimmte Leistung an einem bestimmten 
Ort ausgestellt wird. Hier soll die Umsatzsteuer be-
reits mit der Ausgabe des Gutscheins entstehen. 

►UNTERNEHMER/BETEILIGUNGEN 

Überprüfung der Gesellschafter-Geschäftsführer-
bezüge einer GmbH 
Bezüge der Gesellschafter-Geschäftsführer müssen 
regelmäßig auf ihre Angemessenheit hin überprüft 
werden. Bei dieser Prüfung werden folgende Ge-
haltsbestandteile berücksichtigt: Festgehalt (ein-
schließlich Überstundenvergütung), Zusatzvergü-

tungen (z. B. Urlaubsgeld, Tantiemen, Gratifikatio-
nen), Pensionszusagen und Sachbezüge. 
Die Vergütungsbestandteile dürfen sowohl dem 
Grunde nach als auch der Höhe nach nicht durch 
das Gesellschaftsverhältnis veranlasst sein. Zudem 
müssen die einzelnen Gehaltsbestandteile sowie die 
Gesamtvergütung angemessen sein. Danach ist zu 
prüfen, ob auch ein fremder Geschäftsführer, der 
keine Beteiligung an der GmbH hält, diese Entloh-
nung für seine Tätigkeit erhalten hätte. Es kann auch 
notwendig sein, Tantieme und Gesamtbezüge – z. B. 
wegen weiterer Bezüge aus anderen Tätigkeiten – 
auf einen bestimmten Höchstbetrag zu begrenzen. 
Beschäftigt eine GmbH mehrere Geschäftsführer, 
müssen insbesondere bei kleinen Unternehmen ggf. 
Vergütungsabschläge vorgenommen werden. 
Damit die Vergütungen des Gesellschafter-Ge-
schäftsführers als Betriebsausgaben berücksichtigt 
werden können, muss zuvor ein Anstellungsvertrag 
abgeschlossen werden. In diesem muss klar und 
eindeutig formuliert werden, welche Vergütungen 
der Gesellschafter-Geschäftsführer erhält. Fehlen 
diese Vereinbarungen, liegt eine verdeckte Gewinn-
ausschüttung vor. 
Sowohl die Neufestsetzung als auch sämtliche Än-
derungen der Bezüge sind grundsätzlich im Voraus 
durch die Gesellschafterversammlung festzustellen. 
Hinweis: Aufgrund der Vielzahl der Urteile zu die-
sem Themengebiet ist es sinnvoll, die Bezüge insge-
samt mit dem Steuerberater abzustimmen. 

Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit bei ange-
stelltem Anwalt als Insolvenzverwalter 
Wird ein Anwalt, der bei einer aus Rechtsanwälten 
bestehenden Personengesellschaft angestellt ist, 
selbst zum Insolvenzverwalter bestellt, kann dies 
Einfluss auf die Qualifizierung der Einkünfte der 
Gesellschaft haben. Dies ist jedenfalls dann der Fall, 
wenn sich die Tätigkeit des angestellten Anwalts im 
Wesentlichen auf einfach gelagerte Regel- oder Ver-
braucherinsolvenzen beschränkt und die Gesell-
schafter selbst bei diesen Fällen keine eigenverant-
wortlichen Tätigkeiten übernehmen. 
Da die Gesellschafter im entschiedenen Fall nicht 
eigenverantwortlich tätig wurden, fehlte es an einer 
wesentlichen Voraussetzung für eine freiberufliche 
Tätigkeit der Gesellschaft. Erbringen die Gesellschaf-
ter ihre Leistungen nur teilweise freiberuflich und 
damit – mangels Eigenverantwortlichkeit – gewerb-
lich, ist die Tätigkeit der Gesellschaft insgesamt als 
gewerblich zu qualifizieren. 

Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungs-
postens bei Betriebsaufgabe 
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs ist bei einer 
Betriebsaufgabe der Ertrag aus der Auflösung eines 



PROF. DR. MICHAEL SCHEFCZYK 
STEUERBERATER 
FACHBERATER FÜR INTERNATIONALES STEUERRECHT 

MANDANTENBRIEF DEZEMBER 2018 
  SEITE 4 

 

STEUERBERATER PROF. DR. MICHAEL SCHEFCZYK ∙ SELLINER STR. 10 ∙ 01109 DRESDEN ∙ TEL. 03 51-4 59 56 40 ∙ MICHAEL@SCHEFCZYK.NET ∙ WWW.STB-SCHEFCZYK.DE 

passiven Rechnungsabgrenzungspostens dem Be-
triebsaufgabegewinn zuzurechnen, wenn er in einem 
Veranlassungszusammenhang zur Betriebsaufgabe 
als dem auslösenden Moment steht. In diesem Fall 
erhöht der Ertrag nicht den laufenden Gewinn des 
letzten Geschäftsjahres. 

Das gewerbesteuerliche Schachtelprivileg verstößt 
gegen EU-Recht 
Das gewerbesteuerliche Schachtelprivileg begünstigt 
Dividenden, die ein Gewerbebetrieb von einer Ge-
sellschaft erhält, an der er beteiligt ist. Die deutsche 
Regelung sieht jedoch eine unterschiedliche Behand-
lung von Gesellschaften vor, die innerhalb der Euro-
päischen Union (EU) oder in einem Drittstaat ansäs-
sig sind. Für eine inländische Beteiligung oder eine 
Beteiligung innerhalb der EU ist eine Mindestbeteili-
gung von 15 % des Grund- oder Stammkapitals er-
forderlich. 
Ist die ausschüttende Gesellschaft in einem Drittstaat 
ansässig, verlangt das Gesetz neben der Mindestbe-
teiligung u. a., dass die Bruttoerträge aus bestimm-
ten aktiven Einkünften stammen. Zudem muss der 
Gewerbebetrieb weitere Nachweise erbringen, so-
weit es sich um Ausschüttungen von Enkelgesell-
schaften handelt, an denen der Gewerbebetrieb über 
die Tochtergesellschaft mittelbar beteiligt ist. 
Der Gerichtshof der Europäischen Union hat ent-
schieden, dass diese strengeren Voraussetzungen 
nicht gerechtfertigt sind. Sie stellen eine unzulässige 
Beschränkung des freien Kapitalverkehrs zwischen 
den Mitgliedstaaten und den Drittstaaten dar. 

Steuerfreiheit von Sanierungsgewinnen 
Die EU-Kommission hat in einem sogenannten com-
fort letter die gesetzliche Steuerfreiheit für Sanie-
rungsgewinne inoffiziell gebilligt. Damit ist der Weg 
frei, die Steuerbefreiung in Kraft treten zu lassen. 
Hintergrund: Ein Sanierungsgewinn entsteht beim 
Schuldner, wenn ein Gläubiger auf seine Forderung 
verzichtet. 2017 hat der Gesetzgeber eine Steuerbe-
freiung für Sanierungsgewinne eingeführt, die nach 
dem 08.02.2017 entstehen, um zuvor im Erlassweg 
geregelte, europarechtswidrige Bestimmungen abzu-
lösen. Die Neuregelung tritt erst in Kraft, wenn sie 
von der EU-Kommission genehmigt wird, um euro-
parechtswidrige Subventionen zu vermeiden. 

►ARBEITGEBER/ARBEITNEHMER 

Betriebsveranstaltungen: Absagen gehen steuer-
lich nicht zulasten der feiernden Kollegen 
Das Finanzgericht Köln hat entschieden, dass für die 
Ermittlung des lohnsteuerpflichtigen Anteils aus 
einer Betriebsveranstaltung auf die Anzahl der tat-
sächlich angemeldeten Teilnehmer abzustellen ist. 
(Nachträgliche) Absagen bzw. das Nichterscheinen 

einzelner Arbeitnehmer gehen folglich nicht zulasten 
der teilnehmenden Arbeitnehmer. 
Im entschiedenen Fall hatte eine Arbeitgeberin die 
Durchführung eines gemeinsamen Kochkurses als 
Weihnachtsfeier geplant und alle Betriebsangehöri-
gen hierzu eingeladen. Tatsächlich nahmen 25 Ar-
beitnehmer an der Feier teil, nachdem zwei der an-
gemeldeten Arbeitnehmer kurzfristig abgesagt hat-
ten. Zur Berechnung der lohnsteuerrechtlichen Be-
messungsgrundlage teilte die Arbeitgeberin die Ge-
samtkosten der Weihnachtsfeier durch die Anzahl 
der angemeldeten und nicht durch die Anzahl der 
teilnehmenden Arbeitnehmer. 
Das Gericht bestätigte diese Auffassung und stellte 
sich damit ausdrücklich gegen eine bundeseinheitli-
che Anweisung des Bundesministeriums der Finan-
zen. So handele es sich bei den Mehrkosten für die 
Veranstaltung aufgrund nicht teilnehmender Perso-
nen um vergeblichen Aufwand des Arbeitgebers für 
nicht in Anspruch genommene Leistungen. Es fehle 
bei derartigen Leerkosten an der erforderlichen Be-
reicherung der an der Veranstaltung teilnehmenden 
Arbeitnehmer. Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden. 

Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 01.01.2019 
Ab 01.01.2019 gelten voraussichtlich folgende Jah-
reswerte in der Sozialversicherung, also der Kran-
ken- (KV), Pflege- (PV), Renten- (RV) und Arbeitslo-
senversicherung (AV): 
 

Beitragsbemes- 
sungsgrenze 

2019 
jährlich 

2018 
jährlich 

West 

KV 54.450,00 € 53.100,00 € 

PV 54.450,00 € 53.100,00 € 

RV 80.400,00 € 78.000,00 € 

AV 80.400,00 € 78.000,00 € 

Ost 

KV 54.450,00 € 53.100,00 € 

PV 54.450,00 € 53.100,00 € 

RV 73.800,00 € 69.600,00 € 

AV 73.800,00 € 69.600,00 € 

 
Die für die Beurteilung der Krankenversicherungs-
pflicht geltende Jahresarbeitsentgeltgrenze beträgt 
für die bei einer gesetzlichen Krankenkasse versi-
cherten Arbeitnehmer 60.750 €. Für die bereits am 
31.12.2002 in der privaten Krankenversicherung ver-
sicherten Beschäftigten beträgt die Grenze 54.450 €. 


